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Ordnungsamt        Telefon:  07131 56-2037 
-Gaststättenabteilung-      Fax:    07131 56-3197 
Weststraße 53   32-VeranstaltungenundGaststaetten 
74072 Heilbronn      @heilbronn.de 

 

Beantragung einer Gaststättenerlaubnis                 

  Welche Unterlagen werden benötigt?  

1. Polizeiliches Führungszeugnis (Verwendungszweck: § 2 GastG  Belegart „O“) 
 Erhältlich beim Bürgermeisteramt Ihrer Wohngemeinde (in Heilbronn bei einem der Bürgerämter) 
 – vom Antragsteller  
 – bei einer Firma/Verein vom eingetragenen Geschäftsführer/verantwortlichen Vorstandsmitglied 

  
2. Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Verwendungszweck: § 2 GastG Belegart „9“) 

 Erhältlich beim Bürgermeisteramt Ihrer Wohngemeinde (in Heilbronn bei einem der Bürgerämter) 

 – vom Antragsteller  
 – bei einer Firma/Verein vom eingetragenen Geschäftsführer/verantwortlichen Vorstandsmitglied 

 
3. IHK-Unterrichtungsnachweis §4 Gaststättengesetz 

 Dieser Lehrgang wird von der Industrie- und Handelskammer angeboten.      
 IHK Heilbronn, Ferdinand-Braun-Straße 20, 74074 Heilbronn (Telefon: 07131 96 77 227) 

  
4. Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt (Verwendungszweck: § 2 GastG) 

 Erhältlich beim für Sie zuständigen Finanzamt 
 – vom Antragsteller  

 – bei einer Firma/Verein vom eingetragenen Geschäftsführer/verantwortlichen Vorstandsmitglied 

 
5. Auszug aus dem Handelsregister/Vereinsregister 

 Erhältlich beim jeweils für Sie zuständigen Amtsgericht 
 

6. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnis) 

 Diese Schulung wird vom für Sie zuständigen Gesundheitsamt angeboten 
 Städtisches Gesundheitsamt, Bahnhofstraße 2, 74072 Heilbronn (Telefon: 07131 56- 3540) 

 

7. Shisha 
Nachweis einer Fachfirma über den Einbau der Be- und Entlüftungsanlage. 
 

8. Pachtvertrag 

Auf denjenigen der den Gaststättenantrag stellt, muss der Pachtvertrag laufen. 

 
9. Ausweis:  

Personalausweis, Reisepass, ggf. Aufenthaltstitel 

 

Die Unterlagen Ziffer 1., 2. und 4. dürfen bei der Erteilung der Erlaubnis nicht älter als 6 Wochen sein. 
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Die Bearbeitungszeit ab Antragstellung beträgt in der Regel 8 - 10 Wochen. 

Die geforderten Unterlagen können nach Antragstellung nachgereicht werden. 

 

   Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi.: 8.30–12.00; Do. 14.00–18.00 Uhr               

 

Sonstiges: 
 

   Gasherd:  Überprüfung des Gasherds in Verbindung mit der Abluftanlage durch eine Fachfirma für  

             Lüftungstechnik gemäß den VDI-Richtlinien 2052 
 

   Außenbewirtschaftung:          Zustimmung zur Außenbewirtschaftung vom Hauseigentümer 

    Antrag Sondernutzungserlaubnis beim Amt für Straßenwesen,   
                       Cäcilienstraße 49 in Heilbronn (Technische Rathaus), Telefon-Nr.: 56-3120 

 

   Abklärung Baurechtsamt – Cäcilienstraße 45, 74072 Heilbronn, Telefon-Nr.: 56-3700 
 

 

   Abklärung „Speiseabgabe“ – Bahnhofstraße 2, 74072 Heilbronn, Telefon-Nr.: 56-2395 

 
 

   Abklärung „Shisha“ – Frankfurter Straße 73, 74072 Heilbronn, Telefon-Nr.: 56-4183 

 
 

   _______________________________________________________________________ 
 

 

   _______________________________________________________________________ 
 
 

 

      Stand: Mai 2023 


	Ordnungsamt        Telefon:  07131 56-2037
	-Gaststättenabteilung-       Fax:    07131 56-3197
	Weststraße 53   32-VeranstaltungenundGaststaetten
	74072 Heilbronn      @heilbronn.de
	Welche Unterlagen werden benötigt?

